
Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Münster

Herausgeber: Bezirksregierung Münster

 Münster, den 2. März 2018 Nummer 9

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Münster

Herausgeber: Bezirksregierung Münster

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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59   Bekanntmachung des Termins der Gewässerschau 2020  
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Bezirksregierung Münster 
Dezernat 54 
Wasserwirtschaft

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

Gem. § 95 Abs. 2 LWG wird hiermit der Termin der Ge-
wässerschau 2020 öffentlich bekannt gemacht und den zur 
Gewässerunterhaltung Verpflichteten, den Eigentümern und 
Anliegern der Gewässer, den zur Benutzung der Gewässer 
Berechtigten, den Fischereiberechtigten und der unteren Na-
turschutzbehörde Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äuße-
rung gegeben. 

Münster, den 21.02.2020

 Im Auftrag 
 gez. Luttrup

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 177

60  Bekanntmachung gemäß § 17 der 9. BImSchV  
i. V. m. § 10 Abs. 3 des  Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG)

 -Verlegung des Erörterungstermins-

Bezirksregierung Münster  
500-53.0043/19/0285156-0001/0002.V  
 Münster, den 27.02.2020  
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Calcis Lienen GmbH & Co. KG hat die Geneh-
migung zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb ihres 

Steinbruches auf dem Grundstück Holperdorper Str. 47 in 
49536 Lienen (Gemarkung Lienen, Flur 4, Flurstücke 17, 
47, 102, 110, 114, 115, 125 – 127, 144, 145, 149, 169, 171, 
173, 206, 208, 214, 215, 224 - 227) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Stein- 
bruches zur Gewinnung von Kalkstein in westlicher und 
südlicher Richtung um insgesamt 9,9 ha.

Der laut Bekanntmachung vom 07.11.2019 (veröffent-
licht im Amtsblatt und in den Westf. Nachrichten vom 
15.11.2019) für den 24.03.2020 vorgesehene Erörterungs-
termin wird gem. § 17 der 9. BImSchV im Hinblick auf 
dessen zweckgerechte Durchführung auf den 22.06.2020, 
10:00 Uhr in der Gempthalle, Gemptplatz 1, 49525 Lenge-
rich verlegt. 

Bei Bedarf wird der Termin an den darauffolgenden Tagen 
ab 09:00 Uhr fortgesetzt.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teil-
nahme haben neben den Vertretern der beteiligten Träger 
öffentlicher Belange die Antragstellerin und diejenigen, die 
form- und fristgerecht Einwendungen erhoben haben. Sons-
tige Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, 
sofern genügend freie Plätze zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem 
Erörterungstermin allen Einwendern schriftlich zugestellt. 

Wochentag Datum Zeit Schaubereich Treffpunkt der Schaukommission

Dienstag 31.03.2020 09:00 Uhr Issel im Regierungsbezirk Münster,  Parkplatz Fa. Trox GmbH,  
   Kreis Borken Gendringer Str. 85, 46419 Isselburg
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62  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für 
Herrn 
Florian HUTTER 
geb. am 09.07.1992

letzte hier bekannte Anschrift: 
Hammer Straße 315 
48153 Münster

kann ein Schriftstück des Polizeipräsidiums Münster, KK 
11 vom 24.02.2020 – 702000-0146247-19/9 nicht zugestellt 
werden. Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an 
folgender Adresse unverzüglich abzuholen:

Anschrift: 
PP Münster 
Dir K / KK11 
Raum 317 
Friesenring 43 
48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 178

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.

 Im Auftrag 
 Gez. Alfery

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 177-178

61  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz-LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für 
Frau 
Elke Leese

Letzte hier bekannte Anschrift: 
Hafenstr. 70 
47119 Duisburg

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 17.01.2019 -27.1.2.14-41S0-331170-1- 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalt unbe-

kannt ist. Sie wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an 
folgender Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift: 
Bezirksregierung Münster 
Dezernat 27 
Albrecht-Thaer-Str. 9  
-Raum N 3090- 
48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 21.02.2020   Bezirksregierung Münster 
 Dezernat 27 
 Im Auftrag 
 gez. Rupp

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 178
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